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1 Vorbemerkung /Anlass 

Im Verkehrsentwicklungsplan (VEP) 20301 sowie im Masterplan 100% 

KlimaBEwusst2 wurde die Empfehlung  formuliert , ein gesamtstädtisches Radver-

kehrskonzept für die Stadt Beckum zu entwickeln. 

In diesem Rahmen wurde das Ingenieurbüro IKS Mobilitätsplanung mit der Er-

stellung eines Radverkehrskonzeptes beauftragt.  

In einem partizipativen Verfahren soll das übergeordnete Ziel angestrebt werden, 

eine Verlagerung von Fahrten mit Personenkraftwagen (Pkw)-Nutzung auf das 

Fahrrad zu erreichen und den Radverkehrsanteil von aktuell 18 Prozent erheblich 

zu steigern. Je nach Szenario aus dem Verkehrsentwicklungsplan (VEP) 2030 sind 

Zunahmen für den Radverkehr von 25 Prozent (Szenario 1) beziehungsweise 

50 Prozent (Szenario 2) angestrebt.3  

 

Durch die Verlagerung des Modal Splits zu Gunsten des Radverkehrs als Teil des 

Umweltverbunds soll die Aufenthalts- und Lebensqualität in Beckum gesteigert 

und insgesamt eine Minimierung des CO2-Ausstoßes erreicht werden. 

Im Mittelpunkt der Konzeption sollen nicht nur infrastrukturelle Maßnahmen ste-

hen, sondern auch nicht-investive Maßnahmen.  

 

1  SHP Ingenieure; Verkehrsentwicklungsplan 2030. Beckum 2019 

2  Jung Stadtkonzepte Stadtplaner & Ingenieure Partnerschaftsgesellschaft; 100%KlimaBEwusst - der 

Masterplan für Beckum. Beckum 2017 

3  SHP Ingenieure; Verkehrsentwicklungsplan 2030. Beckum 2019, Seite 17-19 
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1.1 Untersuchungsgebiet  

Das Untersuchungsgebiet umfasst die Stadt Beckum im Landkreis Warendorf mit 

insgesamt 37 477 Einwohnerinnen und Einwohnern. Diese verteilen sich folgen-

dermaßen auf die Stadtteile: 

- Beckum: 24 642 (65,70 Prozent) 

- Neubeckum: 10 687 (28,49 Prozent) 

- Roland: 1 065 (2,84 Prozent) 

- Vellern: 1 083 (2,89 Prozent)4 

 

Das Untersuchungsgebiet ist von überregionalen Radverbindungen durchzogen. 

Dazu gehören mehrere (touristische) Routen, die sich im Untersuchungsgebiet 

teilweise überlagern.  

- Radverkehrsnetz NRW5  

- WerseRadweg 

- Zementroute 

- 100 Schlösser Route 

 

Die Grenze des Untersuchungsgebiets ist mit d en vorhandenen überregionalen 

Radverbindungen in Karte 1 auf Seite 9 dargestellt. 

 

 

Zur besseren Lesbarkeit am Bildschirm sind sämtliche Karten in verkleinerter Form 

in den Text eingebettet. Zusätzlich liegen die Karten in Originalgröße im Anhang. 

 

4  Stadt Beckum (Stand 31.12.2018); https://www.beckum.de/de/wirtschaft/wirtschaftsfoerderung/stand-

ort -beckum.html [Zugriff: 21.12.2020] 

5  Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen; https://www.radverkehrsnetz.nrw.de [Zugriff: 

21.10.2020] 
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Karte 1 - Untersuchungsgebiet mit touristischen Radwegen und Radverkehrsnetz NRW (Ge-

samtgebiet)  

 

1.2 Argumente zur Förderung  des Radverkehrs in Beckum 

In bundes-6 und landesweiten7 Strategien zur Mobilität ist die Förderung des Rad-

verkehrs als Bestandteil des Umweltverbunds seit vielen Jahren verankert. Darauf 

aufbauend ergeben sich für Beckum vielfältige Argumente zur Förderung des 

Radverkehrs: 

- Radverkehr ist anderen Verkehrsmitteln in Geschwindigkeit, Kosten und 

Komfort oft überlegen. Dies gilt insbesondere  für Wege unter 5 km, wobei 

sich der Radius mit  der steigenden Elektrifizierung des Radverkehrs weiter 

ausdehnt. Aufgrund der kompakten Stadtgröße sind in diesem Radius na-

hezu sämtliche Ziele in Beckum erreichbar. Insbesondere auch die Verbin-

dung von dem Kernort Beckum mit dem Bahnhof in Neubeckum. 

 

6  Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) ; Nationaler Radverkehrsplan 3.0. Ber-

lin 2021 

7  Landesregierung Nordrhein-Westfalen; heute handeln - Beitrag des Landes Nordrhein-Westfalen zur 

Umsetzung der globalen nachhaltigkeitsziele. Düsseldorf 2016, Seite 17 



Radverkehrskonzept  

10 

 

- Die ebene Topografie bietet gute Voraussetzungen für einen hohen Rad-

verkehrsanteil. 

- Radverkehr ist umwelt- und klimafreundlich (in Punkten wie Luftschadstof-

fen sowie Lärmemissionen). 

- Radverkehr steht für effizienten und wirtschaftlichen Nutzen der begrenzten 

Flächen und Ressourcen. 

- Radverkehr sorgt für gesunde Bewohnerinnen und Bewohner und Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter . 

- Radverkehr ist ein günstiges Verkehrsmittel und sichert die eigenständige 

Mobilität von Kindern und älteren Menschen  (soziale Komponente). 

- Im Landkreis Warendorf (gesamt) und in angrenzenden Städten besteht be-

reits ein höherer Radverkehrsanteil als in Beckum, wodurch das Potenzial für 

Beckum ableitbar ist (vergleiche Abbildung 1). 

 

 

Abbildung 1 - Radverkehrsanteil im Landkreis Warendorf und angrenzenden Städten 8 

 

8  Datengrundlage: SHP Ingenieure; Verkehrsentwicklungsplan Beckum 2030. Hannover 2019, Seite 18 

Zu Fuß 

Fahrrad 

ÖV 

Pkw (Fahrer/in) 

Pkw (Mitfahrer/in)  
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2 Vorhandene Konzepte und sonstige Untersuchungen  zum Thema Radverkehr 

Es bestehen mehrere Konzepte, Planungen und sonstige Untersuchungen, die für 

das Radverkehrskonzept Beckum relevant sind. Die wichtigsten sind nachfolgend 

in chronologischer Reihenfolge angeführt  und werden in der Konzeptentwicklung 

berücksichtigt. 

 

2.1 Vorhandene Konzepte  

Folgende Konzepte liegen der Auswertung zu Grunde. Besondere Relevanz für 

das Radverkehrskonzept Beckum besitzen das übergeordnete Radverkehrskon-

zept des Landkreis Warendorf sowie der Verkehrsentwicklungsplan 2030 Beckum. 

- 2020: Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept für die Innenstadt 

Neubeckum (ISEK Neubeckum)9  

- 2019: Verkehrsentwicklungsplan 2030 Beckum (VEP 2030)10 

- 2018: Dorfinnenentwicklungskonzept  für den Stadtteil Roland11 

- 2018: Dorfinnenentwicklungskonzept für den Stadtteil Vellern 12 

- 2018: Klimaschutzteilkonzept Mobilität ð Radverkehrskonzept Landkreis 

Warendorf13 

- 2017: 100%KlimaBEwusst ð Der Masterplan für Beckum14 

- 2012/2016: Ergänzung/Fortschreibung ð Integriertes Handlungs- und Maß-

nahmenkonzept Innenstadt Beckum 15 

- 2011: Stadtentwicklungskonzept Beckum 2025 (StEK 2025) 16 

 

 

 

9  Pesch Partner Architekten Stadtplaner GmbH; Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept für die 

Innenstadt Neubeckum. Endbericht. Dortmund 2020 

10 SHP Ingenieure; Verkehrsentwicklungsplan Beckum 2030. Hannover 2019 

11 Vera Lauber raumplanung und planinvent - Büro für räumliche Planung; Dorfinnenentwicklungskon-

zept (DIEK) für den Stadtteil Roland. Bad Berleburg/Münster 2018 

12 Vera Lauber raumplanung und planinvent - Büro für räumliche Planung; Dorfinnenentwicklungskon-

zept (DIEK) für den Stadtteil Vellern. Bad Berleburg/Münster 2018 

13 Planersocietät; Klimaschutzteilkonzept Mobilität ð Radverkehrskonzept. Dortmund 2018 

14 Jung Stadtkonzepte Stadtplaner & Ingenieure Partnerschaftsgesellschaft; 100% KlimaBEwusst. Der 

Masterplan für Beckum. Köln 2017 

15  plan-lokal; Ergänzung Integriertes Handlungs- und Maßnahmenkonzept Innenstadt Beckum. Dort-

mund 2012/2016 

17 Stadt Beckum (Herausgeber); Stadtentwicklungskonzept Beckum 2025. Beckum 2011 
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Die bereits identifizierten und abgestimmten Ziele und Handlungsfelder aus den 

bestehenden Konzepten sind nachfolgend zusammengefasst. Im Rahmen dieser 

Konzepte wurden teilweise auch konkrete Maßnahmenvorschläge entwickelt, die 

ebenfalls in das Radverkehrskonzept einfließen.  

- Erhöhung des Radverkehrsanteils am Modal Split als Baustein des Umwelt-

verbunds Ą Pkw-Fahrten reduzieren 

- Ausbau einer attraktiven, durchgängigen und kontinuierlichen  Radinfra-

struktur innerorts und außerorts Ą Integration überregionaler Radinfra-

struktur 

- Entwicklung von Velorouten als Pendelrouten mit besonderem Komfort  

- Erreichbarkeit der Innenstadt verbessern 

- Elektromobilität  im Radverkehr fördern 

- Vernetzte und geteilte  Mobilitätsangebote  fördern 

- Sicherheit des Radverkehrs verbessern 

- Radtourismus stärken 

- Öffentlichkeitsarbeit ausbauen 

 

2.2 Sonstige Untersuchungen  

Neben vorhandenen Konzepten bestehen weitere Untersuchungen, die im Rah-

men des Radverkehrskonzeptes ausgewertet und berücksichtigt werden. 

ADFC Fahrradklimatest  

Der ADFC-Fahrradklima-Test ist eine der größten Befragungen zum Radfahrklima 

weltweit 17 und wird im zweijährigen Rhythmus durchgeführt. Das Bundesministe-

rium für Verkehr und digitale Infrastruktur fördert den ADFC -Fahrradklima-Test 

aus Mitteln zur Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans. Die Teilnahme an 

der Befragung ist öffentlich und frei zugänglich.  

Die Auswertung des Fahrradklimatests 2020 für die Stadt Beckum ergibt zusam-

mengefasst folgende Punkte:18 

- Die Gesamtbewertung durch die Teilnehmenden ergibt die Schulnote 3,8. 

 

17  Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC); https://fahrradklima -test.adfc.de/ [Zugriff: 11.01.2021] 

18  Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC); https://fahrradklima -test.adfc.de/ergebnisse [Zugriff: 

23.03.2021] 
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- Damit belegt Beckum den Rang 172 von 415 Städten in der Größenklasse 

20 000 - 50 000 Einwohnerinnen und Einwohnern. 

- Folgende Stärken wurden benannt: ăWinterdienst auf Radwegenò, ăReini-

gung der Radwegeò, ăAmpelschaltung für Radfahrendeò. Zusätzlich wurden 

in der Einzelbewertung die ăErreichbarkeit Stadtzentrumò, ăzügiges Radfah-

renò und ăRadfahren durch Alt und Jungò positiv bewertet. 

- Folgende Schwächen wurden benannt: ăÖffentliche Fahrräderò, ăWerbung 

für das Radfahrenò, ăAbstellanlagenò. Zusªtzlich wurden in der Einzelbewer-

tung die ăFalschparkkontrolle auf Radwegenò und ăBreite der (Rad)wegeò 

negativ bewertet. 

 

Im Vergleich zum letzten Fahrradklimatest aus dem Jahr 2018 wurde eine ăleichte 

Verschlechterungò festgestellt. Die Gesamtnote lag 2018 bei 3,7. Für das Jahr 2016 

liegen keine auswertbaren Informationen vor. 2014 lag die Gesamtnote bei 3,0. 

 

Bericht zur Befahrung des WerseRadweg 

Der WerseRadweg (Teilstück Beckum) wurde im Jahr 2019 befahren und eine Ein-

stufung und Bewertung nach Kriterien gemäß dem aktuellen Handbuch des All-

gemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) durchgeführt. 19  

Folgende Mängel tragen nach dem Bericht dazu bei, dass der WerseRadweg im 

aktuellen Zustand ab kommenden Jahr bei einer Zertifizierung zum ersten Mal 

nicht die 3*** Sterne erreichen würde: 

- In der Kategorie Breite haben sich die Wege in Beckum nicht verbessert 

- Es bestehen punktuelle Engstellen (Poller, Umlaufschranken) an mehreren 

Stellen 

- Zugewachsene Abschnitte verschmälern die nutzbare Breite des Weges 

- An 6 Standorten bestehen Mängel an den Wegweisern 

- Einzelne Ausstattungselemente sind morsch 

 

 

19  Wellige, Ulrike; Bericht zur Befahrung des WERSE RAD WEGES. September 2019. Teilstück Beckum. 

Münster 2019 
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3 Zielsetzungen 

Auf Grundlage bestehender Zielsetzungen und dem Beteiligungsverfahren wird 

folgende allgemeinen Zielsetzung für das Radverkehrskonzept definiert, an dem 

sich das Konzept und die konkreten Maßnahmenempfehlungen ausrichten: 

- Aufenthalts- und Lebensqualität erhöhen 

- Steigerung des Radverkehrsanteils durch Verlagerung von Wegen mit Kraft-

fahrzeugen auf das Fahrrad 

- Erhöhung des Komforts und der subjektiven und objektiven Sicherheit für 

alle Radfahrenden 

- Kontinuierliche und attraktive Führungsformen anbieten ð Trennung des 

Radverkehrs vom Fußverkehr 

- Radkultur etablieren und ausbauen 

 

4 Beteiligungsverfahren  

Wegen der Covid-19-Pandemie konnte das Beteiligungsverfahren nicht wie ur-

sprünglich geplant stattfinden. Stattdessen wurde dieses mit folgenden Elemen-

ten teilweise online durchgeführt.  

- Online-Abstimmungen innerhalb des im Projektverlauf eingerichteten Ar-

beitskreis mit verschiedenen Abteilungen der Verwaltung und dem Allge-

meinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) 

- Vorstellung der Ergebnisse vor politischen Gremien (vergleiche Abbildung 

2) 

- Öffentlicher Online-Workshop inklusive moderierter Diskussion (Ergebnisse 

vergleiche Online-Workshop ab Seite 24) 

 

Abbildung 2 - Vorstellung im Ausschuss für Stadtentwicklung  
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5 Planungsgrundlagen und Anforderungen  

Für Planungen zum Radverkehr sind insbesondere folgende Grundlagen zu nen-

nen: 

- Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)20 

- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-

StVO)21 

- Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt)22 

- Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA)23  

 

5.1 Hierarchisierung des Netzes 

Das Fahrrad ist ein Alltagsverkehrsmittel sowie ein touristisches Verkehrsmittel. 

Radverkehrsplanung ist dabei immer Angebotsplanung.  

Die wichtigsten Routen sollen daher in einem Radverkehrsnetz zusammengefasst 

werden, dass auch die Ortsteile lückenlos verbindet. Das gesamte Radverkehrs-

netz soll perspektivisch zu jeder Tages- und Jahreszeit und für alle Nutzungsgrup-

pen sicher und komfortabel befahrbar sein, insbesondere für Alltagsradfahrende 

(Pendelnde, Schülerinnen und Schüler), Gelegenheitsradfahrende aber auch für 

touristischen Radverkehr.  

 

5.2 Führungsformen und Abmessungen von Radinfrastruktur  

Die Führungsformen und Abmessungen der Radverkehrsinfrastruktur werden be-

sonders durch die Menge und die Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs bestimmt. 

In Abbildung  3 auf Seite 16 sind die innerörtlichen Regeleinsatzformen darge-

stellt, wobei die Übergänge nicht als harte Grenzen zu definieren sind. 

Außerorts ist durch die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) eine sepa-

rate Führung im Seitenraum ab einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 

 

20  Straßenverkehrs-Ordnung vom 6. März 2013 (BGBl. I Seite 367), die zuletzt durch Artikel 1 der Verord-

nung vom 18. Dezember 2020 (BGBl. I Seite 3047) geändert worden ist 

21  Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) Vom 26. Januar 2001 In 

der Fassung vom 8. November 2021 (BAnz AT 15.11.2021 B1) 

22  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV); Richtlinie für die Anlage von Stadtstra-

ßen (RASt). Köln 2006 

23  Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV); Empfehlungen für Radverkehrsanla-

gen (ERA). Köln 2010 
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100 km/h und eine r durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) von mehr 

als 2 500 Kfz beziehungsweise 70 km/h und >4  000 DTV empfohlen.  24  

 

 I: Führung im Mischverkehr  

 

II: Schutzstreifen, Gehweg/ Radfahrer 

frei25 und andere Radwege (ohne Be-

nutzungspflicht)  

 

III/IV:  Radfahrstreifen, Radweg, Ge-

meinsamer Geh- und Radweg26 

 

Abbildung  3: Geeignete Führungsformen bei zweistreifigen Straßen innerorts 27  

 

Mindestens auf dem Radverkehrsnetz sollen die Führungsformen entsprechend 

der Vorgaben der Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) umgesetzt wer-

den. Entscheidend sind kontinuierliche Führungsformen (keine Aneinanderrei-

hung von verschiedenen Führungsformen) mit geringem Unfallrisiko, hoher Ak-

zeptanz und angemessenen Abmessungen. Auf dieser Grundlage ergeben sich 

auch die in Tabelle 1 auf Seite 17 genannten Breiten. 

 

 

24  Vergleiche Ebenda, Seite 67 

25  Beachte Kapitel Planungsgrundlagen und Anforderungen - Führung des Radverkehrs innerorts ab Seite 

20 

26  Beachte Ebenda 

27  Eigene Darstellung, nach: Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV); Empfehlun-

gen für Radverkehrsanlagen (ERA). Köln 2010, Seite 18-19 
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Anlagentyp 

Breite der Radverkehrs-

anlage (jeweils ein-

schlieÇlich Markierung) 

Breite des Sicherheitstrennstreifens 

Zur Fahr-

bahn 

Zu Lªngspark-

stªnden (2,00 m) 

Zu Schrªg/Senk-

rechtparkstªnden 

Schutzstreifen 

RegelmaÇ 1,50 m 

--- 
Sicherheitsraum 

0,25 m - 0,50 m 

Sicherheitsraum 

0,75 m 
MindestmaÇ 1,25 m 

Radfahrstreifen RegelmaÇ 1,85 m --- 0,50 m - 0,75 m 0,75 m 

Einrichtungsrad-

weg 

RegelmaÇ 

(bei geringer 

Radverkehrs-

stªrke) 

2,00 m 

(1,60 m) 

0,50 m 

 

0,75 m  

(bei fes-

ten Ein-

bauten 

bezie-

hungs-

weise 

hohen 

Ver-

kehrs-

stªrken)  

0,75 m 

1,10 m 

(¦berhangstreifen 

kann darauf ange-

rechnet werden) 

Beidseitiger Zwei-

richtungsradweg 

2,50 m 

(2,00 m) 

Einseitiger Zwei-

richtungsradweg 

3,00 m 

(2,50 m) 

Gemeinsamer 

Geh- und Radweg 

(innerorts) 

Abhªngig 

von FuÇgªn-

ger- und 

Radverkehrs-

stªrke 

> 2,50 m 

Gemeinsamer 

geh- und Radweg 

(auÇerorts) 

RegelmaÇ 2,50 m 1,75 m bei LandstraÇen (RegelmaÇ) 

Tabelle 1: Breitenmaße von Radverkehrsanlagen und Sicherheitstrennstreifen 28 

 

 

28  Eigene Tabelle, nach: Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV); Empfehlungen 

für Radverkehrsanlagen (ERA). Köln 2010, Seite 16 
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5.3 Führung des Radverkehrs innerorts  

Radverkehr soll innerorts aus Gründen der Verkehrssicherheit (Sichtbarkeit im 

fließenden Verkehr) möglichst auf Fahrbahnniveau geführt werden. Auch, da Zu-

fußgehende (besonders mobilitätseingeschränkten Menschen) ungestörtes Fort-

kommen und Aufent halt auf den Wegen im Seitenraum ermöglicht werden sol-

len. Eine gemeinsame Führung von Zufußgehenden und dem schnelleren und 

kaum akustisch wahrnehmbaren Radverkehr ist unter diesen Aspekten zu vermei-

den. Besonders mit Blick auf die zunehmende Nutzung von E-Bikes und den ge-

fahrenen Geschwindigkeiten. Geht man zusätzlich von einem steigenden Radver-

kehrsanteil aus, werden sich die Konflikte zukünftig weiter verschärfen. 

Auch die Anlage von Zweirichtungsradwegen sind innerorts zu vermeiden. In der 

Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung steht zu dem Thema: 

ăDie Benutzung von in Fahrtrichtung links angelegten Radwegen in Gegenrichtung 

ist insbesondere innerhalb geschlossener Ortschaften mit besonderen Gefahren ver-

bunden und soll deshalb grundsªtzlich nicht angeordnet werden.ò 29 

 

5.4 Führung des Radverkehrs außerorts 

Außerorts soll Radverkehr möglichst auf fahrbahnbegleitenden oder straßenun-

abhängigen Wegen geführt werden. Insbesondere wenn die Verbindung für Kin-

der und Jugendliche, ältere Personen oder Radtouristen relevant ist oder soweit 

eine (sonstige) besondere Netzbedeutung vorliegt. 30  

Die Führung auf Zweirichtungsradwegen (auch gemeinsam mit Fußverkehr) ist 

außerorts die Regel, sofern kein besonderer Bedarf an beidseitigen Radwegen 

besteht.31  

Den Übergängen von innerorts/außerorts beziehungsweise der Querung von Au-

ßerortsstraßen sind besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Bei mehr als 

500 Kfz/h oder wenn mit er höhtem Aufkommen von Schülerinnen und Schülern, 

Seniorinnen und Senioren oder Freizeitverkehren zu rechnen ist, sollen Querungs-

anlagen vorgesehen werden.32 

 

 

29  Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) Vom 26. Januar 2001 In 

der Fassung vom 8. November 2021 (BAnz AT 15.11.2021 B1) Zu § 2 Straßenbenutzung durch Fahr-

zeuge, Zu Absatz 4 Satz 3 und Satz 4, Freigabe linker Radwege (Radverkehr in Gegenrichtung) 

30  Vergleiche Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV); Empfehlungen für Radver-

kehrsanlagen (ERA). Köln 2010, Seite 9 und Seite 67 

31  Vergleiche Ebenda, Seite 67 

32  Vergleiche Ebenda, Seite 57 
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5.5 Radwegebenutzungspflicht  

Eine Benutzungspflicht für Radfahrende besteht auf Wegen, die durch die Ver-

kehrszeichen 237, 240 und 241 StVO beschildert sind (siehe Abbildung  4). 

 

Abbildung  4: Verkehrszeichen 237, 240, 241 StVO 

 

Eine Beschilderung von Radwegen mit Benutzungspflicht darf nur angeordnet 

werden, wenn aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage 

besteht, die das allgemeine Risiko erheblich übersteigt. Dies wurde durch ein Ur-

teil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.11.2010 bestätigt.33 Zusätzlich muss 

die Führung in Anlage und baulicher Ausführung verschiedene Voraussetzungen 

erfüllen, wie zum Beispiel ausreichender Zustand und Breite.34 

 

5.6 Anforderungen an Fahrradabstellanlagen 

Abstellanlagen sind in der Regel Endpunkt (und oft auch Ausgangspunkt) eines 

Weges mit dem Fahrrad und somit ein bedeutender Qualitätsindikator. Sie sollen 

mindestens an wichtigen Quell- und Zielorten sowie dezentral in Wohngebieten 

verteilt sein. Existiert kein oder ein unzureichendes Angebot, besteht die Gefahr, 

dass Rªder ăwildò an Schildern, Laternen oder Bäumen abgestellt werden und un-

ter Umständen Gehwege verengen sowie die Barrierefreiheit eingeschränkt wer-

den. 

Mit dem  steigenden Absatz von E-Bikes wird ein hoher Sicherheitsanspruch an 

Abstellanlagen gestellt. Vorderradhalter (sogenannte ăFelgenkillernò) sollten 

grundsätzlich nicht aufgestellt werden.  

 

33  Vergleiche Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 18.11.2010 - 3 C 42.09 

34  Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) Vom 26.01.2001 In der 

Fassung vom 8. November 2021 (BAnz AT 15.11.2021 B1) Zu Absatz 4 Satz 2 II Radwegebenutzungs-

pflicht  
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Die Fahrradabstellanlagen sollten je nach örtlicher Anforderung ausgestattet wer-

den und folgende Anforderungen erfüllen: 35 

- Gut sichtbar und unmittelbar in der Nähe des Ziels 

- Einfach und schnell nutzbar - ausreichend Seitenfreiheit (mindestens 1,00 m 

Entfernung zwischen zwei Bügeln) und gute Zugänglichkeit 

- Guter Schutz vor Diebstahl und Beschädigung 

- Passend für alle Fahrradtypen (auch E-Bikes, Rennräder und Mountainbikes) 

- Abstellanlagen für Fahrräder sollen nicht auf Flächen des Fußgängerver-

kehrs errichtet werden 

 

In Tabelle 2 ist dargestellt, welche Ausstattung an welcher Stelle im Ortsgefüge sinnvoll 

erscheint. 

 

Ort  Art der Abstellanlage  

Im Straßenraum Bügel (Aufstellung nicht auf Gehwegen) 

Auf Plätzen/Freiräumen Bügel (gegebenenfalls flexibel verstellbar) 

An Schulen/Arbeitsstätten Bügel mit Überdachung; gegebenenfalls mit öf-

fentlicher Luftpumpe und E-Ladestation 

An touristischen Zielen  

An touristischen Sammel-

punkten  

Bügel mit Überdachung, E-Ladestation(en), öf-

fentliche Luftpumpe, Gepäckschließfächer und 

Info-Tafeln 

An Bahnhöfen/Mobilitäts-

knotenpunkten  

Fahrradparkhaus oder Fahrradraum mit E-La-

destation(en), öffentliche Luftpumpe, Gepäck-

schließfächer, Info-Tafeln, Reparaturservice und 

Bewachung 

Tabelle 2: Fahrradabstellanlagen - Standort und mögliche Ausstattung 36 

 

35  Vergleiche Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club - ADFC; Empfehlenswerte Fahrrad-Abstellanlagen - 

Anforderungen an Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit - Technische Richtlinie TR6102-0911 und For-

schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV); Hinweise zum Fahrradparken. Köln 2012 

36  Die Ausstattung kann je nach Bedarf variieren - es können auch nur einzelne Elemente angeboten wer-

den. 
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6 Bestandserhebung / Analyse  

Das gesamte Radverkehrsnetz wurde im April und Mai 2020 anhand von Befah-

rungen mit dem Fahrrad vor Ort erhoben, um eine praxisnahe Beurteilung und 

zielorientierte Analyse zu gewährleisten. Die erhobenen Daten inklusive Fotos 

wurden in GIS37 georeferenziert digitalisiert.  

Die angegebenen Fahrbahnbreiten entstammen zum Teil aus Luftbildmessungen 

sowie eigenen Messungen an exemplarischen Stellen und ersetzen keine umfäng-

liche Vermessung. 

 

6.1 Unfallauswertung  

Für das Untersuchungsgebiet wurden die polizeilich erfassten Unfälle vom 

16.02.2017 bis 23.12.2019 ausgewertet.38 Bei der Auswertung ist zu berücksichti-

gen, dass bei Unfällen mit Zufußgehenden und Radfahrenden eine hohe Dunkel-

ziffer von polizeilich nicht erfassten Unfällen vorliegt.  

In Tabelle 3 ist die Definition entscheidender Unfalltypen aufgelistet.39 Die gemel-

deten Unfälle im untersuchten Zeitraum sind in Karte 2 und Karte 3 auf Seite 23 

dargestellt. 

Im gesamten Stadtgebiet sind 136 Verkehrsunfälle gemeldet worden, wovon bei 

128 ein Personenschaden vorlag mit insgesamt 131 verunglückten Personen. Da-

von waren 24 schwerverletzte und 107 leichtverletzte (keine Toten).  

123 Unfälle fanden innerorts statt (davon 115 mit Personenschaden) und 13 au-

ßerorts (alle mit Personenschaden). Bei den Altersgruppen waren besonders Kin-

der unter 14 Jahren (27 Verunglückte) und Seniorinnen und Senioren über 65 (24 

Verunglückte) und über 75 Jahre (14 Verunglückte) betroffen. 

Dabei waren in 52 Prozent (Anzahl: 67) der Unfälle Pkw die Hauptverursacher. In 

39 Prozent (Anzahl 50) waren Radfahrende die Hauptverursacher. 

Die häufigsten Unfallursachen waren Einbiegen/Kreuzen-Unfälle und Abbiege-

Unfälle. Räumlich sind die Unfälle über das gesamte Stadtgebiet verteilt und ins-

besondere auf den Hauptverkehrsstraßen zu verorten.  

Bereiche mit mehreren Unfällen mit Radfahrerbeteiligung  können in Beckum im 

Bereich der B 58 zwischen Innenstadt und Busbahnhof, auf dem Nord- und 

 

37 GIS: Geografische Informationssysteme ermöglichen das digitale, georeferenzierte Bearbeiten sowie 

Auswerten von Informationen und Daten  

38 Die Daten wurden durch die Polizei Beckum bereitgestellt 

39 Vergleiche Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV); Merkblatt für die Auswer-

tung von Straßenverkehrsunfällen. Köln 2001, Seite 9 
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Westwall, auf der Lippborger Straße, entlang des Konrad-Adenauer-Rings und in 

Neubeckum entlang der Hauptstraße und der Vellerner Straße ausgemacht wer-

den. 

 

 

Unfalltyp  Definition  

Abbiege-Unfall 

Um einen Abbiege-Unfall handelt es sich, wenn der Unfall 

durch einen Konflikt zwischen einem Abbieger und einem 

auf gleicher oder entgegengesetzter Richtung kommenden 

Verkehrsteilnehmer ausgelöst wurde.  

Das gilt an Einmündungen und Kreuzungen von Straßen, 

Feld- oder Radwegen sowie an Zufahrten, zum Beispiel zu 

einem Grundstück oder einem Parkplatz.  

Einbiegen/ 

Kreuzen-Unfall 

Um einen ăEinbiegen/Kreuzen-Unfallò handelt es sich, wenn 

der Unfall durch einen Konflikt zwischen einem einbiegen-

den oder kreuzenden Wartepflichtigen und einem Vorfahrt-

berechtigten ausgelöst wurde.  

Das gilt an Einmündungen und Kreuzungen von Straßen, 

Feld- oder Radwegen, an Bahnübergängen sowie an Zufahr-

ten, zum Beispiel von einem Grundstück oder einem Park-

platz.  

Überschreiten-

Unfall 

Um einen ă¦berschreiten-Unfallò handelt es sich, wenn der 

der Unfall durch einen Konflikt zwischen einem die Fahrbahn 

überschreitenden Zufußgehenden und einem Fahrzeug aus-

gelöst wurde - sofern das Fahrzeug nicht soeben abgebogen 

ist.  

Diese Grundsätze gelten unabhängig davon, ob der Unfall 

an einer Stelle ohne besondere Einrichtung für den Fußgän-

gerquerverkehr geschehen ist oder an einem Zebrastreifen, 

einer lichtzeichengeregelten Fußgängerfurt oder ähnlich. 

Unfall im 

Längsverkehr 

Um einen ăUnfall im Lªngsverkehrò handelt es sich, wenn der 

Unfall durch einen Konflikt zwischen Verkehrsteilnehmern, 

die sich in gleicher oder entgegengesetzter Richtung be-

wegten, ausgelöst wurde, sofern dieser Konflikt nicht einem 

anderen Unfalltyp entspricht.  

Tabelle 3 - Definition von Unfalltypen (Auszug)  
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Karte 2 - Unfallkarte (Beckum) 

 

Karte 3 - Unfallkarte (Neubeckum, Roland, Vellern ) 
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6.2 Online-Workshop  

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens fand am 24.03.2021 ein öffentlicher On-

line-Workshop mit über 40 Teilnehmenden statt. Nach der Begrüßung durch 

Herrn Bürgermeister Gerdhenrich wurde die Moderation durch Alexander Gar-

dyan vom Ingenieurbüro IKS Mobilitätsplanung überno mmen. 

 

Abbildung 5: Screenshot des Online-Workshops mit einem Teil der Teilnehmenden  

Im ersten Abschnitt des Workshops wurde der aktuelle Arbeitsstand und erste 

konkrete Handlungsansätze anhand einer Präsentation vorgestellt. Im zweiten 

Teil war Raum für eine Diskussion mit den teilnehmenden Bürgerinnen und Bür-

gern. Dabei wurden konstruktive Ideen und Anmerkungen zu vielfältigen The-

menbereichen der Radverkehrsplanung eingebracht. 

Begleitet wurde der Workshop durch Online-Befragungen der Teilnehmenden, 

um Meinungsbilder und mögliche Schwerpunkte für die weitere Bearbeitung des 

Konzeptes zu ermitteln. Die Ergebnisse sind in Abbildung 6 und Abbildung 7 dar-

gestellt. 

 N=23  

Abbildung 6 - Sind die Zielsetzungen vollständig benannt? Sind die Problemstellen vollstän-

dig benannt?  

18
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Ja, die Handlungsfelder sind vollständig

Nein, es fehlen Handlungsfelder

Ja, die Zielsetzungen sind vollständig

Nein, es fehlen Zielsetzungen
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 N=26 

Abbildung 7 - Was sind aus Ihrer Sicht die 2 wichtigsten Handlungsfelder (2 Antwortmöglich-

keiten pro Person)  

 

Die Ergebnisse der Umfragen und der darauffolgenden Diskussion haben gezeigt, 

dass neben den genannten Zielsetzungen und Problemstellen auch kleinteilige 

Mängel weiter in den Fokus rücken sollten. 

Als entscheidende Handlungsfelder wurden die ăÄnderung der Straßenraumauf-

teilung an den Ein- und Ausfallstraßenò sowie die Schaffung von hochwertigen 

ăAbstellanlagen im Bereich der Fußgängerzoneò als zentrale Themen bewertet. 

Im Rahmen der Diskussion wurden zu punktuellen Mängel n oft  Konflikte mit ab-

gestellten Mülltonnen auf Rad- und Gehwegen bemängelt. Hierdurch komme es 

beim Ausweichen auf Fahrbahn und Gehweg zu Konflikten mit anderen Verkehrs-

teilnehmern. 

Als Beispiel für die außerorts existierenden Netzlücken wurde der Lippweg ge-

nannt, welcher auch durch ein hohes Schwerverkehrsaufkommen als besonders 

gefährlich beschrieben wurde. 

Weitere Themen sind die Priorisierung des Radverkehrsflusses an Knotenpunkten 

und die Verbesserung der Durchfahrbarkeit der Innenstadt für Radfahrende. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass durch die rege Beteiligung der Teilnehmen-

den viel Expertenwissen zu unterschiedlichen Bereichen des Radverkehrs in 

Beckum gesammelt wurde. Die Ergebnisse wurden, soweit sinnvoll und möglich , 

in das Radverkehrskonzept integriert. 

1

4

6

7

7

10

16

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Öffentlichkeitsarbeit

Entwicklung der Velorouten

Öffnung Einbahnstraßen

Netzlücken außerorts

kleinteilige und punktuelle Mängel

Abstellanlagen im Umfeld der

Fußgängerzone

Änderung Straßenraumaufteilung Ein- und

Ausfallstraßen 

 

Ausfallstraßen 

Fußgängerzone 



Radverkehrskonzept  

26 

 

6.3 Netzkonzept  

Radverkehrsplanung ist immer Angebotsplanung. Grundsätzlich sollen alle Stra-

ßen und Wege sicher und komfortabel für den Radverkehr (auch mit Elektroan-

trieb oder für Lastenräder und Anhänger) nutzbar sein.  

Das Angebot eines lückenlosen, sicheren und komfortablen Radverkehrsnetzes 

zur Bündelung der wichtigsten Verbindungen ist dabei für Radfahrende von be-

sonderer Relevanz. 

Wunschliniennetz  

Zur Ableitung eines vorangestellten Wunschliniennetzes wurden die entscheiden-

den Quell- und Zielorte mit den größten Potenzialen für Alltags- und touristi-

schen Radverkehr miteinander vernetzt. Das Wunschliniennetz wurde unabhän-

gig bestehender Wege entwickelt. 

Besondere Relevanz wurde für Routen, welche die Stadtteile Beckum, Neu-

beckum, Roland und Vellern verbinden, identifiziert. Darüber hinaus sind die Rou-

ten zu den angrenzenden Städten und Gemeinden Ahlen, Oelde und Ennigerloh 

sowie der Ring um die historische Altstadt von Beckum von besonderer Bedeu-

tung. 

Weitere Quell- und Zielorten mit hoher Relevanz für den Radverkehr sind: 

- Bahnhof im Stadtteil Neubeckum und Busbahnhof in Beckum 

- Geschäftsbereiche mit gemischten Nutzungen und Versorgungsfunktion 

- Standorte wichtiger Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber  

- Wohnquartiere 

- Freizeiteinrichtungen und -aktivitäten 

 

Das daraus abgeleitete Wunschliniennetz ist in Karte 4 dargestellt. 
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Karte 4 - Wunschliniennetz und Zielorte (Gesamtgebiet)  

 

Radverkehrsnetz 

Die entwickelten Wunschlinien sind auf bestehende Straßen und Wege umgelegt 

worden. Dabei wurden die vorhandenen touristischen Radwege (sofern für den 

Alltagsverkehr relevant) in das Radverkehrsnetz integriert. Das gesamte Radver-

kehrsnetz soll perspektivisch zu jeder Tages- und Jahreszeit und für alle Nut-

zungsgruppen sicher und komfortabel befahrbar sein, also für Alltagsradfahrende 

(Pendelnde, Schülerinnen und Schüler), Gelegenheitsradfahrende sowie touristi-

schen Radverkehr. 

Das in Karte 5 dargestellte Radverkehrsnetz ist ein Zielnetz. Das bedeutet , dass 

zum aktuellen Zeitpunkt nicht alle Verbindungen optimal nutzbar sein müssen. 

Teile des Netzes werden beispielsweise erst durch die Umsetzung von Maßnah-

men befahrbar. Das Radverkehrsnetz hat eine Länge von 214 km. Davon verlaufen 

etwa 70 km auf touri stischen Radwegen. 

Das Radverkehrsnetz ist hierarchisch in Hauptrouten und Nebenrouten geglie-

dert. Hauptrouten bilden die direkten Verbindungen und verlaufen in den meis-

ten Fällen entlang der Hauptverkehrsstraßen. Die Nebenrouten binden ergänzend 

Schulstandorte und Wohngebiete an und verlaufen zu großen Teilen im Neben-

straßennetz. 
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Karte 5 - Radverkehrsnetz (Gesamtgebiet)  

 

6.4 Belastungsbereiche und Führungsformen im Radverkehrsnetz 

Um einordnen zu können, ob die bestehenden Führungsformen den Anforderun-

gen der Radfahrenden entsprechen, ist die Kategorisierung des Radverkehrsnet-

zes in Belastungsbereiche und zugehörige Regeleinsatzbereiche zielführend.40 Die 

Belastungsbereiche nach Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) sind in 

Karte 6 und Karte 7 auf Seite 29 dargestellt. 

Ein Großteil der Abschnitte im Radverkehrsnetz sind dem Belastungsbereich I 

oder II zuzuordnen. In diesen Abschnitten ist entsprechend der Regelwerke, so-

fern nicht besondere Belange von schutzbedürftigen Radfahrenden dazukom-

men, die Führung im Mischverkehr oder mit Schutzstreifen empfohlen. 

Der Belastungsbereich III wird auf einigen der Hauptverkehrsstraßen innerhalb 

des Radverkehrsnetzes erreicht, beispielsweise auf Abschnitten des Konrad-Ade-

nauer-Rings, der Zementstraße, oder der Neubeckumer Straße. Dort sind entspre-

chend den Regelwerken Radfahrstreifen oder baulich angelegte Radwege ange-

messen. 

Der Belastungsbereich IV wird innerorts nicht erreicht.  

 

40  Vergleiche Abbildung  3 ab Seite 10 
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Abschnitte außerorts im Radverkehrsnetz bilden eine eigene Kategorie, da auf 

diesen generell eine vom Kfz-Verkehr getrennte Führung angestrebt wird. 

 
Karte 6 - Belastungsbereiche nach ERA (Beckum) 

 
Karte 7 - Belastungsbereich nach ERA (Neubeckum, Roland, Vellern)  
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Im Untersuchungsgebiet besteht eine Vielzahl an Führungsformen, die ohne Kon-

tinuität über das gesamte Netz verteilt sind (vergleiche Karte 8 und Karte 9 auf 

Seite 32). Auch innerhalb einzelner Straßenabschnitte bestehen Wechsel von 

Fahrbahnniveau in den Seitenraum und wieder zurück (siehe Abbildung 8). 

 

Abbildung 8: Wechsel von Fahrbahnniveau in den Seitenraum, Hammer Straße (Beckum)  

Innerorts ist insbesondere entlang der Hauptverkehrsstraßen Radinfrastruktur 

vorhanden. In Beckum wird der Radverkehr dort auf vielen Abschnitten im Sei-

tenraum als getrennter Geh- und Radweg geführt (Z 241 StVO, benutzungspflich-

tig ). Auf mehreren Ein- und Ausfallstraßen ist auch ein Seitenstreifen auf der Fahr-

bahn markiert. Dieser darf grundsätzlich durch Radverkehr befahren werden. We-

gen dort parkender Fahrzeuge ist das in der Praxis kaum durchgängig möglich. 

 

Abbildung 9 - Straßenraumaufteilung mit Seitenstreifen, Stromberger Straße (Beckum)  

In Neubeckum ist entlang der Hauptstraße ein Schutzstreifen angelegt (vergleiche 

Abbildung 10). In einzelnen Abschnitten im gesamten Untersuchungsgebiet steht 

dem Radverkehr auch entlang der Hauptverkehrsstraßen keine Infrastruktur zur 
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Verfügung. Dieser muss dort im Mischverkehr fahren. Teilweise ist auch der Geh-

weg freigegeben oder es bestehen andere Radwege. 

Im Nebenstraßennetz wird der Radverkehr in der Regel bei einer zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit von Tempo 30 km/h  im Mischverkehr geführt. 

Die Fußgängerzone in Beckum ist für den Radverkehr, außer mittwochs und sams-

tags (Markt), zwischen 20 Uhr und 8 Uhr freigegeben (vergleiche Abbildung 10). 

  

Abbildung 10 - Schutzstreifen auf der Hauptstraße, Neubeckum  und Freigabe der Fußgänger-

zone in Beckum  

Außerorts wird der Radverkehr im Radverkehrsnetz zu großen Teilen auf fahr-

bahnbegleitenden gemeinsamen Geh- und Radwegen oder auf Wirtschaftswe-

gen beziehungsweise touristischen Radwegen geführt (vergleiche Abbildung  11). 

Auf einzelnen Abschnitten fehlt fahrbahnbegleitende Infrastruktur. Hier muss der 

Radverkehr auch außerorts im Mischverkehr fahren. 

 

Abbildung  11 ð Gemeinsamer Geh- und Radweg auf dem  WerseRadweg westlich von Beckum  
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Karte 8 - Führungsformen (Beckum)  

 

Karte 9 - Führungsformen (Neubeckum, Roland, Vellern)  
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6.5 Abstellanlagen  und E-Bike Ladestationen 

Innerhalb des Radverkehrsnetzes wurden die größeren Fahrradabstellanlagen so-

wie die E-Bike-Ladestationen und die Möglichkeit zur Fahrradausleihe erfasst. 

Diese sind in Karte 10 auf Seite 34 dargestellt. 

  

Abstellanlagen  

Im Untersuchungsgebiet sind an den entscheidenden Zielorten bereits Abstellan-

lagen in verschiedener Anzahl und Ausstattung vorhanden (vergleiche Abbildung  

12). Beispielsweise am Bahnhof in Neubeckum, am Busbahnhof und im Umfeld 

der Innenstadt. 

Dabei sind sowohl Abstellanlagen vorzufinden, die den Mindestanforderungen 

entsprechen (Bügel im Fahrradparkhaus Busbahnhof und Fahrradparkplatz Rog-

genmarkt), als auch solche, die den heute gültigen Anforderungen nicht mehr 

entsprechen (ăFelgenkillerò am Bahnhof Neubeckum). Am Bahnhof in Neubeckum 

und Busbahnhof sind zusätzliche Komfortmerkmale wie Überdachungen vorhan-

den (vergleiche Abbildung  12).  

  

  

Abbildung  12 ð Ausgewählte Fahrradabstellanlagen im Untersuchungsgebiet  

 

Hauptstraße Neubeckum Fahrradparkplatz Roggenmarkt 

Bahnhof Neubeckum Fahrradparkhaus Nordstraße/ Busbahnhof 
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E-Bike Ladestationen 

Im Untersuchungsgebiet sind neun E-Bike-Ladestationen vorhanden. Davon be-

finden sich drei im zentralen Bereich von Beckum, vier außerhalb des Stadtgebie-

tes in der Nähe von touristischen Einrichtungen (Hotels, Gaststätten) und zwei im 

zentralen Bereich von Neubeckum. In Roland und Vellern befinden sich keine E-

Bike-Ladestationen.   

 

 

Karte 10 - Radverkehrsinfrastruktur - Service (Gesamtgebiet) 
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6.6 Mängelanalyse 

Die vorhandene Infrastruktur innerhalb des Radverkehrsnetzes wurde anhand der 

Planungsgrundlagen und Anforderungen (vergleiche ab Seite 15) analysiert und 

für das gesamte Untersuchungsgebiet in GIS digitalisiert41 (siehe Abbildung 13). 

Die entscheidenden Mängel sind nachfolgend zusammenfassend bewertet und 

beschrieben. 

 

Abbildung 13 - GIS Daten auf Grundlage der Bestandserhebung  (Beispielhafte Abfrage und 

Ausschnitt: punktuelle Mängel in Beckum)  

 

6.6.1 Führungsformen  und Netzlücken innerorts  

Die Anwendung der vielen verschiedenen Führungsformen ohne Kontinuität ist 

für Radfahrende nur schwer nachvollziehbar. Der Wechsel von der Führung im 

Seitenraum (Gehwegniveau) auf Fahrbahnniveau sorgt in der Praxis oft dazu, dass 

sich Radfahrende für eine Seite entscheiden und dann dort auch weiterfahren, 

wenn es nicht legal ist. Die Anforderungen an ein selbsterklärendes und intuitives 

Radverkehrsnetz werden durch die Bestandssituation nicht erfüllt. 

Insbesondere entlang der Hauptverkehrsstraßen wird durch dieses teils unklare 

Angebot auf verschiedenen Bereichen der Straße (Fahrbahn, Seitenstreifen und 

 

41  Die GIS-Daten sind Bestandteil des Schlussberichts. Die Ergebnisse sämtlicher Abschnitte im Radver-

kehrsnetz können bei Bedarf separat abgerufen werden. 
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getrennter Geh- und Radweg) der Komfort und auch die subjektive Sicherheit für 

Radfahrende geschmälert. Dabei sorgen die Abschnitte mit fahrbahnbegleiten-

dem Seitenstreifen zu vermehrten Konflikten für Radfahrende. Diese werden in 

der Praxis von der Fahrbahn auf den Seitenstreifen gedrängt. Von dort aus müs-

sen sie sich in den fließenden Verkehr eingliedern und gegebenenfalls anhalten, 

sobald parkende Kfz den Seitenstreifen blockieren (vergleiche Abbildung 14).  

Beispielhafte Abschnitte mit beschriebener Problematik sind die Neubeckumer 

Straße, die Ahlener Straße, die Vorhelmer Straße oder die Stromberger Straße. 

 

Abbildung 14 - Vielfältiges  Angebot an Führungsformen  mit parkenden Fahrzeugen auf dem 

Seitenstreifen in der Stromberger Straße  

 

Hinzu kommen Abschnitte im Radverkehrsnetz an Hauptverkehrsstraßen, wo 

trotz Bedarf keine Radverkehrsinfrastruktur vorhanden ist (Führung im Mischver-

kehr). Diese Abschnitte sind insbesondere für unsichere Radfahrende, wie Kinder 

oder ältere Menschen, problematisch (vergleiche Abbildung 15). 

Beispielsweise auf der Hammer Straße (zwischen Ortseingang und Kreisverkehr), 

der Ahlener Straße in Beckum oder der Bahnhofstraße/Gustav-Moll -Straße und 

der Kaiser-Wilhelm-Straße in Neubeckum. 

 

Abbildung 15 - Fehlende Radverkehrsinfrastruktur in der Bahnhofstraße in Neubeckum  
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Insgesamt sind innerorts nur wenige wirkliche Netzlücken im Radverkehrsnetz 

vorhanden. Dazu gehören Einbahnstraßen, die nicht in Gegenrichtung für den 

Radverkehr freigegeben sind (Anton-Schulte-Straße Richtung Martinschule, 

Nordstraße, Linnenstraße) und ein Wegabschnitt im Westpark, der nicht für Rad-

verkehr freigegeben ist (vergleiche Abbildung 16). 

  

Abbildung 16 - Einbahnstraße in Anton -Schulte-Straße nicht für Radverkehr in Gegenrichtung 

freigegeben  (links) und Wegabschnitt im Westpark nicht für Radverkehr freigegeben  (rechts) 

 

6.6.2 Oberflächen, Breiten und punktuelle Mängel  

Die Oberflächen sind auf großen Teilen innerhalb des Radverkehrsnetzes in gu-

tem Zustand. Insbesondere in den Bereichen, wo Radverkehr auf Fahrbahnniveau 

geführt wird. In Abschnitten, wo der Radverkehr im Seitenraum geführt wird, be-

stehen allerdings an den Ein- und Ausfahrten der Grundstücke häufige Höhen-

versätze (Buckelpiste), was den Komfort für Radfahrende erheblich verringert. 

Die Breiten der Radinfrastruktur genügen insbesondere in den benutzungspflich-

tigen Abschnitten  im Seitenraum (getrennter Geh- und Radweg) nicht den Anfor-

derungen nach den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) beziehungs-

weise der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO).  

Das führt in der Praxis zu vielfältigen Gefahrensituationen, da Radfahrende ohne 

ausreichende Abstände beziehungsweise Sichtbeziehungen an parkenden Fahr-

zeugen, oder Ein- und Ausfahrten vorbeigeführt werden  (vergleiche Abbildung 

17 auf Seite 38). Vorhandene Breiten der Seitenräume lassen auch eine Verbrei-

terung der Radwege auf Regelmaße nicht zu, ohne die Barrierefreiheit von Zufuß-

gehenden einzuschränken. 

Der Schutzstreifen in Neubeckum entspricht ebenfalls nicht den Breitenanforde-

rungen, zumal der Sicherheitstrennstreifen zu den parkenden Fahrzeugen fehlt, 

um ăDooring-Unfªlleò zu vermeiden. 
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Abbildung 17 - Zu schmale Radinfrastruktur in der Vorhelmer Straße (links) und der Haupt-

straße in Neubeckum  (rechts) 

 

Hinzu kommen punktuelle Mängel innerhalb des Netzes, wie beispielsweise Pol-

ler, Schienenquerungen, Schranken oder auch fehlende Querungsmöglichkeiten 

(insbesondere beim Wechsel vom Zweirichtungsverkehr außerorts nach Einrich-

tungsverkehr innerorts) (vergleiche Abbildung 18). 

   

Abbildung 18 ð Durchfahrtssperre (Weg am Kollenbach, links) und fehlende Querungsanlage 

(Lippweg, rechts) als Punktuelle Mängel  

 

6.6.3 StVO-Konformität der bestehenden Benutzungspflicht  

Ein großer Teil des Netzes entlang der Hauptverkehrsstraßen innerorts ist mittels 

Z 241 StVO (getrennter Geh- und Radweg) beschildert (vergleiche Karte 8 und 

Karte 9 auf Seite 32), was eine Benutzungspflicht impliziert . 

Allerdings erscheint die bestehende Regelung mit Benutzungspflicht aus zwei 

Gründen nicht StVO-konform (vergleiche Radwegebenutzungspflicht auf Seite 

19): 

- Im gesamten Radverkehrsnetz konnte im Rahmen der Bestandserhebung 

kein Abschnitt erkannt werden, wo aufgrund besonderer örtlicher Verhält-

nisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko erheblich über-

steigt. Aufgrund der bestehenden Belastung durch Kfz Verkehr und der teils 

unübersichtlichen Linienführung in der Neubeckumer Straße, Sternstraße, 

Zementstraße und Stromberger Straße befinden sich diese Straßen im 

Weg am Kollenbach Lippweg 
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Grenzbereich.  

- Die vorhandenen Radwege entsprechen zusätzlich in mehreren Abschnitten 

nicht den baulichen Anforderungen entsprechend der Straßenverkehrs-

Ordnung (StVO) beziehungsweise der Empfehlungen für Radverkehrsanla-

gen (ERA). Beispielsweise sind diese oft zu schmal, die Sichtbeziehungen an 

Grundstücksein und -ausfahrten sind mangelhaft oder die Sicherheitsab-

stände zu parkenden Fahrzeugen werden nicht eingehalten (siehe Abbil-

dung 19). 

 

Abbildung 19 - Nicht StVO-konformer benutzungspflichtiger Radweg entlang der Neubecku-

mer Straße 

 

6.6.4 Nutzung  der Fußgängerzone durch Radfahrende  

Im Rahmen der Bestandserhebung wurde das Verhalten von Radfahrenden in der 

Fußgängerzone stichpunktartig  beobachtet. Dabei ist aufgefallen, dass sich meh-

rere Radfahrende nicht an die Freigabezeiten gehalten haben und die Fußgän-

gerzone illegal befahren haben. Dort wurden, insbesondere zu den Öffnungszei-

ten der Geschäfte, Konflikte mit Zufußgehenden festgestellt. Es kam zu Erschreck-

momenten, beispielsweise bei schnellen Vorbeifahrten von Personen mit E-Bikes. 

Auch wurde mehrfach beobachtet, wie abgestellte Fahrräder die Wege für mobi-

litätseingeschränkte Menschen versperrt haben. 
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6.6.5 Führungsformen außerorts  

Auf großen Teilen des Radverkehrsnetzes außerorts bestehen bereits fahrbahn-

begleitende Geh- und Radwege im Zweirichtungsverkehr. Diese Führungsform ist 

außerorts positiv zu bewerten. 

Allerdings bestehen auch noch mehrere Abschnitte, wo keine separate Infrastruk-

tur für Radfahrende vorhanden ist und diese entsprechend im Mischverkehr fah-

ren müssen, da auch keine geeigneten Alternativrouten, zum Beispiel über land- 

und forstwirtschaftlich e Wege bestehen. Diese Abschnitte werden grundsätzlich 

als Mangel (Netzlücke) bewertet, da diese Führungsform auch bei geringer Kfz-

Belastung die Qualität für Radfahrende erheblich mindert. Insbesondere, da das 

Radverkehrsnetz auch für Kinder und ältere Menschen komfortabel und sicher 

nutzbar sein soll. 

Beispielhafte Abschnitte mit Netzlücken außerorts sind der Lippweg, der südliche 

Abschnitt des Mühlenwegs, die Ennigerstsraße oder der Hellweg. Auf dem west-

lichen Abschnitt des Hellwegs ist zudem der land- und forstwirtschaftliche Weg 

nicht für Radfahrende freigegeben, was auch durch die schadhafte Oberfläche 

begründet wurde  (vergleiche Abbildung 20). 

  

Abbildung 20 - Netzlücken außerorts am Lippweg (links) und dem Hellweg (rechts)  

 

6.6.6 Abstellanlagen und Ladestationen für E -Bikes 

Abstellanlagen sind besonders an viel frequentierten Zielorten relevant. Dazu ge-

hört die Innenstadt in Beckum und Neubeckum, größere Öffentlicher Personen-

nahverkehr (ÖPNV)-Knotenpunkte, Arbeitgeber innen und Arbeitgeber  sowie 

Schulen und Freizeiteinrichtungen (wie Schwimmbad oder Sporthalle). In reinen 

Wohngebieten wird das Fahrrad in der Regel auf privatem Grund abgestellt. 

Im Umfeld der Fußgängerzone fehlen Abstellanlagen mit angemessenem Kom-

fort oder liegen in unattraktiver  und unauffälliger  Lage. Daraus resultieren wild 

abgestellte Fahrräder im Umfeld der Fußgängerzone (vergleiche Abbildung 21 

auf Seite 41), wobei vorhandene Abstellanlagen teils ungenutzt bleiben. 
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Abbildung 21 - Wild abgestellte Fahrräder in der Hühlstraße (oben) und Abstellangebot in 

unauffäl liger  Lage am Roggenmarkt  (unten)  

 

Der Bahnhof in Neubeckum befindet sich aktuell in einem Transformationspro-

zess. Die Fahrradabstellanlagen entsprechen derzeit nicht den Anforderungen an 

einen modernen Bahnhof. Es fehlt an Anzahl und Qualität sowie begleitende Ser-

viceinfrastruktur (vergleiche Abbildung 22). 

  

Abbildung 22 - Abstellanlagen, teils ohne Überdachung und weitergehenden Komfort f ür 

Langzeitparkende am Bahnhof in Neubeckum  
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Am Busbahnhof in Beckum besteht eine gut sichtbare Abstellanlage mit ebener-

digen Stellplätzen und Überdachung. Weitergehender Komfort, wie Überwa-

chung, E-Lademöglichkeiten, Reparaturservice oder ein Kiosk, sind dort nicht vor-

handen. 

  

 

6.6.7 Umsetzung der Velorouten  

Die Entwicklung der Velorouten ist eines der Kernergebnisse aus dem Radver-

kehrskonzept Kreis Warendorf.42 Die dort festgelegten Verbindungen sind  ent-

sprechend im Radverkehrsnetz Beckum in die Hauptrouten integriert (siehe Karte 

5 auf Seite 28). 

Dabei wurden die Verbindungen Richtung Ahlen und Neubeckum als priorisierte 

Velorouten festgelegt und die Verbindungen Richtung Oelde und Diestedde (Wa-

dersloh) als Veloroute. Die Anbindung von Roland und Vellern wurde als Ergän-

zungsroute festgelegt.43 

 

Dabei bestehen mit Blick auf geforderte Qualitäten des Konzeptes der Velorouten 

verschiedene Mängel im Untersuchungsgebiet: 

- Entlang den innerörtlichen Abschnitten Richtung Neubeckum, Ahlen und 

Oelde werden Radfahrende auf zu schmalen Radwegen im Seitenraum ge-

führt. 

- Entlang der Verbindung Richtung Ahlen und Diestedde (Wadersloh) befin-

den sich Außerortsbereiche ohne separate Infrastruktur für Radfahrende. 

- Insgesamt besteht keine einheitliche Kennzeichnung oder Gestaltung der 

Velorouten. 

 

 

42  Planersocietät; Klimaschutzteilkonzept Mobilität ð Radverkehrskonzept. Dortmund 2018, Vorwort  

43  Ebenda, Seite 92 
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6.7 Zusammenfassende Bewertung 

Auf Grundlage der vorhandenen Konzepte und Untersuchungen, des Beteili-

gungsverfahrens und der Bestandsanalyse lässt sich ein heterogenes Bild zur Si-

tuation des Radverkehrs in Beckum ablesen. Die wesentlichen Mängel sind in 

Karte 11 dargestellt und nachfolgend zusammengefasst. 

 

Karte 11: Wesentliche Mängel im Radverkehrsnetz (Gesamtgebiet)  

 

Innerorts besteht auf großen Teilen entlang der Hauptverkehrsstraßen eine Infra-

struktur im Seitenraum. Diese wird aufgrund zu geringer Breiten und den damit 

verbundenen Konflikten und Gefahrenstellen an Einmündungen, mit parkenden 

Fahrzeugen und Ein- und Ausfahrten den Ansprüchen an eine moderne und kom-

fortable Radverkehrsinfrastruktur nicht gerecht. Diese Einschätzung wird durch 

die Auswertung der Unfälle mit Radfahrerbeteiligung  gestärkt, wo Einbie-

gen/Kreuzen-Unfälle und Abbiege-Unfälle auf den Hauptverkehrsstraßen als 

hauptsächliche Konfliktbereich ausgemacht wurde. 

Auch die bestehende Benutzungspflicht auf diesen Abschnitten ist aus genannten 

Gründen nicht regelkonform und damit für Nutze nde nicht bindend.  Die vorhan-

denen Breiten im Seitenraum lassen allerdings eine Verbesserung der Situation 

auch nicht zu, ohne die oft zu schmalen Gehwegen weiter zu beschneiden. 
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Hinzu kommen punktuelle Mängel , wie nicht in Gegenrichtung für Radfahrende 

geöffnete Einbahnstraßen, Poller, fehlende Bordsteinabsenkungen oder auf Rad-

wegen abgestellt Mülltonnen , wodurch Komfort  und Sicherheit für Radfahrende 

gemindert werden. 

Außerorts ist bereits an vielen Stellen eine fahrbahnbegleitende Infrastruktur in 

guter Qualität  vorhanden. Es ergeben sich dennoch einzelne Abschnitte mit Netz-

lücken und damit Handlungsbedarf. 

Insbesondere im Umfeld der Innenstadt in Beckum und am Bahnhof Neubeckum 

sowie dem Busbahnhof Beckum fehlt es an qualitativ hochwertigen Abstellanla-

gen. Auch für die E-Ladestruktur für Fahrräder besteht aufgrund der aktuellen 

Entwicklungen in diesem Bereich zusätzlicher Bedarf an Bereichen mit längeren 

Abstelldauern. 

Mit dem Konzept der Velorouten kann ein qualitativ hochwertiges Angebot für 

Radpendelnde geschaffen werden, mit hohem Potenzial zur Vermeidung von 

Fahrten mit dem Kfz. Hier besteht Bedarf an der Entwicklung, Optimierung und 

der Gestaltung der Außenwirkung dieser Velorouten. 

Zusammenfassend ergeben sich vielfältige Handlungsfelder, um die Sicherheit 

und den Komfort  innerhalb des Radverkehrsnetzes und damit die allgemeine 

Qualität für Radfahrende zu verbessern. 
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7 Strategien und Handlungsfelder  

Das Radverkehrskonzept für Beckum ist auf eine kontinuierliche und längerfris-

tige Umsetzung ausgelegt. Um die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens abge-

stimmten Zielsetzungen zu erreichen (vergleiche Kapitel 3 auf Seite 14), werden 

folgende übergeordnete Strategien und Handlungsfelder empfohlen, die den 

Rahmen für die konkreten Maßnahmenempfehlungen vorgeben: 

 

Integrierte Planung  

Das Konzept setzt auf einen integrierten Ansatz mit Berücksichtigung verkehrs-

technischer Anforderungen, gestalterischer Ansprüche und den Anforderungen 

der Nutzerinnen und Nutzer an die Straße als öffentlichen Raum. So wird gewähr-

leistet, dass Maßnahmen nicht allein an einzelnen Verkehrsmitteln ausgerichtet 

sind, sondern die Entwicklung der Mobilität in der Gesamtheit fördern.  

Die Maßnahmenempfehlungen sind darauf ausgerichtet, die vorhandenen Res-

sourcen zuerst für Maßnahmen einzusetzen, die ein möglichst hohes Potenzial 

und Qualität für die Radfahrenden aufweisen. 

 

Straßenraum als öffentlichen Raum entwickeln  

Viele Straßenräume, insbesondere Hauptverkehrsstraßen, sind in ihrem Quer-

schnitt und ihrer Gestaltung überdimensioniert und auf den Kfz-Verkehr ausge-

richtet. Der Radverkehr wird entlang dieser Straßen in der Regel mit dem Fußver-

kehr auf Gehwegniveau im Seitenraum geführt. Das führt zu Konflikten zwischen 

den beiden stadtverträglichen Verkehrsarten und schränkt Komfort, Sicherheit, 

Barrierefreiheit und Aufenthaltsqualität ein. 

Der öffentliche Straßenraum, inklusive der Hauptverkehrsstraßen, soll mit der 

Zielsetzung entwickelt werden, gesundes Wohnen mit einer hohen Lebensquali-

tät zu fördern. Dazu sollen Flächen so umverteilt werden, dass Radfahrenden 

komfortable und sichere Infrastruktur angeboten werden kann, die nicht zu Las-

ten des Fußverkehrs entwickelt wird. 

 

Verlagerung des Kfz-Verkehrs zum Radverkehr 

In Beckum werden noch viele Wege mit dem Kfz gefahren, die auch mit dem 

Fahrrad zurückgelegt werden können. Dieser (Pendler)Verkehr soll so weit wie 

möglich auf den Radverkehr verlagert werden. Wege unter 10 bis 15 Kilometer 

bieten dabei ein hohes Potenzial. Besonders unter Berücksichtigung der steigen-

den Verkaufszahlen von E-Bikes. Innerhalb des Radius von 10 Kilometer kann das 

Zentrum der Stadt Beckum von sämtlichen Bereichen erreicht werden. Auch die 



Radverkehrskonzept  

46 

 

Städte Ahlen und Oelde liegen mit 10 bis 15 Kilometer Entfernung ab dem Zent-

rum in Pendelentfernung  für Radfahrende. 

Die Verlagerung zum Radverkehr darf dabei nicht den Eindruck erwecken, als solle 

den Bewohnerinnen und Bewohnern die Nutzung des Autos verwehrt werden. 

Vielmehr müssen sich die positiven Aspekte, wie Zeit- und Kostenersparnisse oder 

Gesundheitsaspekte in der Wahl des Verkehrsmittels widerspiegeln. Vorausset-

zung dafür ist eine sichere und komfortable Infrastruktur und eine positive Grund-

stimmung gegenüber dem Radverkehr (Mobili tätskultur). 

 

Hauptrouten für den Radverkehr etabl ieren 

Um das Verlagerungspotenzial in Beckum zu aktivieren, werden Hauptrouten mit 

hoher Relevanz für Alltagsverkehrende und Pendelnde herausgestellt. Diese sol-

len die entscheidenden Zielorte möglichst direkt miteinander verbinden und sich 

durch eine komfortable Führung und einheitliche Kennzeichnung und Gestaltung 

auszeichnen. 

Die wichtigsten Verbindungen sind als Velorouten und Hauptrouten gekenn-

zeichnet. Diese Hierarchisierung des Netzes basiert auf bestehenden Planungen 

und dem Beteiligungsverfahren. Die Belange der Radfahrenden sind auf diesen 

Abschnitten bei zukünftigen Planungen mit besonderer Relevanz zu bewerten. 

 

Netzlücken schließen 

Eine möglichst umwegefreie Verbindung wichtiger Quell - und Zielorte stellt eine 

zentrale Voraussetzung zur Stärkung des Radverkehrs und zur Aktivierung von 

Verlagerungspotentialen dar. Vorhandene Netzlücken können dazu führen, dass 

ganze Routen nicht genutzt werden. Die bestehenden Netzlücken im Radver-

kehrsnetz sollen daher sowohl innerorts als auch außerorts mit hoher Priorität 

geschlossen werden. 

 

Radverkehr ist Fahrverkehr - Trennung von Fuß- und Radverkehr 

Die gemeinsame Führung von Radfahrenden und Zufußgehenden ist innerorts zu 

vermeiden. Übergeordnete Zielsetzung des Konzeptes ist es, stets eine hohe Si-

cherheit sowie hohen Komfort und Aufenthaltsqualität für alle Nutzer innen und 

Nutzern zu erreichen. Dies gilt in besonderem Maße auch für Kinder und mobili-

tätseingeschränkte Menschen, die auf sichere Seitenräume angewiesen sind. Rad-

verkehr im Seitenraum würde diesen Ansprüchen entgegenstehen. 

Sind vorhandene Straßenräume nicht breit genug, um barrierefreie Gehwege und 

regelkonforme Radinfrastruktur anzubieten, sollten Parkplätze und/oder  Seiten-

streifen zu Gunsten von Zufußgehenden und Radfahrenden verlagert 
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beziehungsweise umgenutzt oder Geschwindigkeitsreduzierungen angestrebt 

werden, um ein sicheres und komfortables Fahren im Mischverkehr zu gewähr-

leisten. 

Außerorts ist die gemeinsame Führung von Radverkehr und Fußverkehr auf fahr-

bahnbegleitenden oder straßenunabhängigen Wegen angestrebt. Auch mit dem 

Ziel, den Radverkehr auf den Außerortsstraßen zur Steigerung der objektiven und 

subjektiven Sicherheit und des Fahrkomforts vom Kfz-Verkehr zu separieren. 

 

Elektromobilität im Rad verkehr 

Elektromobilität im Radverkehr ist ein stark wachsender Markt im Alltagsverkehr 

und Tourismussektor. Mit der zentralen Führung des Radverkehrsnetz Nordrhein -

Westfalen (NRW) und weiterer touristischer Radrouten durch das Stadtgebiet so-

wie weitere Zielorte mit längeren Abstelldauern, sollte das Angebot an E-Ladesta-

tionen in allen Stadtteilen sukzessive erweitert werden. 

Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten, die mit E-Bikes erreichbar sind, sollten 

Radfahrende perspektivisch innerorts im gesamten Radverkehrsnetz auf Fahr-

bahnniveau geführt werden, da aufgrund der Geschwindigkeitsunterschiede zu 

den Zufußgehenden eine gemeinsame Flächennutzung sehr konfliktträchtig ist. 

 

Erreichbarkeit der Innenstadt verbessern  

Die Innenstadt steht inklusive ihrer Funktionen als Geschäfts- und Gastronomie-

standort in besonderem Maße für Kultur und öffentliches Leben in Beckum. Damit 

ist der Bereich Anziehungspunkt für Bewohnerinnen und Bewohner, Pendelnde, 

Kundinnen und Kunden sowie Touristen. 

Dementsprechend sollten sich auch die verkehrlichen Regelungen an hohen An-

forderungen in Bezug auf Gestaltung und Aufenthaltsqualität orientieren, um den 

Standort insgesamt zu stärken. Für Radfahrende soll eine attraktive und funktio-

nale Erreichbarkeit aus allen Stadtteilen sowie die Möglichkeit zur komfortablen 

und sicheren Abstellung von Fahrrädern (auch hochpreisigen E-Bikes) gewährleis-

tet sein. 

 

Öffentlichkeitsarbeit  

Öffentlichkeitsarbeit ist ein entscheidender Baustein in der Radverkehrsplanung. 

Oft werden Maßnahmen nicht akzeptiert oder sehr kritisch betrachtet, weil Infor-

mationen fehlen oder Probleme oder nötige Kompromisse nicht kommuniziert 

werden. Mit transparenten Darstellungen des Entscheidungsprozesses können 

solche Problematiken oft verhindert werden. 
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Hier sollte ein zielführender Einsatz digitaler Medien genutzt werden, um Ent-

scheidungsprozesse, Abläufe und besonders auch die angestrebten Ziele zu ver-

mitteln, beispielsweise ¿ber das Angebot von ăVorher-Nachher-Visualisierun-

genò. 

Nur so kann es auch gelingen, Vorzüge statt Verluste zu kommunizieren, ohne 

dass bekannte Aspekte zum Kfz-Verkehr, wie der mögliche Verlust einzelner Park-

plätze, die Debatten dominieren.  

Das Themenfeld Öffentlichkeitsarbeit ist dabei nicht auf eine Maßnahme be-

schränkt, sondern soll als Maßnahmenbündel verstanden werden und auch be-

gleitend zu anderen Maßnahmen mitgedacht und umgesetzt werden. 

 

Finanzielle Grundlagen schaffen  

Um Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept auch längerfristig umsetzen zu 

können, ist insbesondere eine gesicherte und längerfristige Finanzierung von gro-

ßer Bedeutung. Dazu gehört auch die politische Festsetzung eines jährlichen Bud-

gets. 

 

Leitprojekte bilden und zeitnah umsetzen  

Um möglichst kurzfristige und sichtbare Erfolge zu erzielen, sollten vorrangig Pro-

jekte entwickelt werden, aus denen Qualitätsverbesserungen in einem realisti-

schen Kosten- und Zeitrahmen resultieren. Auf Grundlage von positiven Erfah-

rungen gelungener Projekte können dann auch größere Projekte diskutiert und 

initiiert werden. Instrumente wie Verkehrsversuche oder Modellprojekte, aber 

auch temporäre Lösungen, können gezielt als Pilot- und Leitprojekte zum Einsatz 

kommen. 

Unter Berücksichtigung der genannten Punkte werden Leitprojekte mit hohen Po-

tenzialen zur Förderung des Radverkehrs entwickelt. Durch eine kompakte Um-

setzung der Leitprojekte (inhaltlich und zeitlich) kann das Potenzial der Maßnah-

men voll ausgeschöpft werden und eine hohe Qualitätssteigerung für die Nut-

zenden erreicht werden.  



Radverkehrskonzept  

49 

 

8 Maßnahmenempfehlungen  

Die folgenden Maßnahmenempfehlungen wurden auf Grundlage der Bestands-

analyse, des Beteiligungsverfahrens, der Zielsetzung und der Strategien und 

Handlungsfelder entwickelt. 

Grundsätzlich wurden zu sämtlichen Abschnitten innerhalb des Radverkehrsnet-

zes Empfehlungen entwickelt, sofern erforderl ich. Diese sind in GIS vermerkt und 

können abschnittsweise abgerufen werden, beispielsweise wenn Bauarbeiten in 

einzelnen Abschnitten anstehen. Zur besseren Verständlichkeit sind die Leitpro-

jekte nach übergeordneten Themenfeldern in Tabelle 5 auf Seite 52 dargestellt. 

Die räumlich verortbaren Leitprojekte sind zusätzlich in Karte 12 auf Seite 51 dar-

gestellt. Um den politischen Entscheidungsprozessen Handlungsmöglichkeiten 

aufzuzeigen, sind für ausgewählte Beispiele verschiedene Varianten entwickelt 

worden. 

Diese Projekte mit hohem erwartetem Nutzen für den Radverkehr sind, sofern 

möglich, mit Kostenschätzungen und Fördermöglichkeiten beschrieben. Die Kos-

tenschätzungen entsprechen Erfahrungswerten aus anderen Städten und Ge-

meinden. Diese können aufgrund örtlicher Gegebenheiten, der Auftragslage des 

Baugewerbes und der angestrebten (baulichen) Ausgestaltung stark variieren.  

Sofern große Preisspannen in der Kostenschätzung auftreten, hängt das ebenfalls 

mit der baulichen Ausführung zusammen. Beispielsweise können Radfahrstreifen 

markiert werden (Niedrigwert) oder der Straßenraum, inklusive Baumpflanzun-

gen, begleitend baulich angepasst werden (Höchstwert). Die Kostenschätzungen 

sind dabei grundsätzlich auf eine schnelle Umsetzung mit Nutzung des Bestands 

ausgelegt (Markierung anstatt grundhafte Sanierung). 

Je höher die Kostenschätzungen ausfallen, desto wahrscheinlicher sind Abwei-

chungen der Schätzungen von den real auftretenden Kosten. Insbesondere bei 

der aktuell extrem dynamischen Preisentwicklung der Rohstoffkosten. 

 

Der Aufbau der Steckbriefe ist in Tabelle 4 auf Seite 50 erläutert. 
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Bestandsfotos und skizzenhafte Darstellung der Maßnahme 

Ausgangslage/Problemstellung  

Kurzdarstellung entsprechend der Bestandsanalyse 

Zielsetzung 

Bezug zu der übergeordneten Zielsetzung und zu konkreten Zielen 

Maßnahmenempfehlung  

Konkretisierung der Maßnahme, ggf. inklusive Erläuterung der Varianten 

Kosten Grobe Kostenschätzung (Preisstand 2021) 

Fördermög-

lichkeiten  

Vorstellung möglicher Fördermittel für die einzelnen Maßn ah-

men 

Umsetzung Kurzfristig: 

1-2 Jahre ἦ 

Mittelfristig:  

3-5 Jahre ἦ 

Langfristig: 

6-10 Jahre ἦ 

Daueraufgabe  

ἦ 

                                          ć    ą Zeithorizont   Ĉ     Maßnahmen mit ą 

                      kontinuierlichem  

                              Umsetzungsbedarf 

Priorität  ἦ Baulastträger   

Leitprojekte mit  ą     Zuständigkeit, ą  

hoher Priorität     Finanzierung und Unterhalt  

Tabelle 4: Musteraufbau Maßnahmensteckbrief  
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Karte 12: Räumlich verortbare Leitmaßnahmen  (Gesamtgebiet)  

 

Bezeichnung  Seite 

Themenfeld A: Änderung der Straßenraumaufteilung auf Ein - 

und Ausfallstraßen  (mit Seitenstreifen ) 
53 

Neubeckumer Straße 54 

Hammer Straße 58 

Themenfeld B: Entwicklung der Velorouten  61 

Priorisierte Veloroute Beckum - Neubeckum 62 

Priorisierte Veloroute Beckum - Ahlen 67 

Themenfeld C: Abstellanlagen im Umfeld der Fußgängerzone  72 

Abstellanlage  73 

Abstellanlagen Nordstraße, Hühlstraße und Weststraße 74 

Themenfeld D: Schließung von Netzlücken außerorts  75 

Lippweg (modellhaft für Außerortsstraßen ohne separate Radinf-

rastruktur) 
76 

Hellweg 78 
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Themenfeld E: Kleinteilige und punktuelle Mängel beheben  79 

Querungsanlagen 80 

Kreuzende Bahngleise 82 

Sonstige Hindernisse 84 

Weg im Westpark 86 

Themenfeld F: Öffnung der Einbahnstraßen in Gegenrichtung 

für den Radverkehr  
87 

Anton-Schulte-Straße 88 

Nordstraße 90 

Themenfeld G: Daueraufgaben und allgemeine Handlungsfel-

der 
92 

Mobilitäts - und Digitalbeauftragte  92 

Monitoring: Anlage von Radzählstellen 93 

Aufhebung der Benutzungspflicht für Radwege 95 

Kontrollen verstärken 98 

Ladeinfrastruktur für E-Bikes ausbauen 99 

Anlage von Gehwegnasen und dezentralen Fahrradbügeln 101 

Öffentlichkeitsarbeit  102 

Sonstige Maßnahmenempfehlungen  104 

Verknüpfung zu anderen Verkehrsträgern 104 

Freigabe der Fußgängerzone für den Radverkehr 104 

Freigabe von Gehwegen für den Radverkehr 105 

Anlage von Fahrradstraßen 106  

Straßenräume mit perspektivischem Transformationsbedarf 108 

Einfärbung von Radinfrastruktur und Design der Velorouten 109 

Anlage von aufgeweiteten Radaufstellstreifen ăARASò 110 

Qualitätssicherung 111 

Grünpfeilregelung für Radfahrende 112 

RRX Westfalenradweg (Arbeitsname) durch Neubeckum 113 

Mitgliedschaft in der AGFS 114 

Politische Verstetigung und Budgetierung 115 

Tabelle 5: Zusammenfassung der Maßnahmenempfehlungen  
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8.1 Themenfeld A: Änderung der Straßenraumaufteilung auf Ein - und Ausfallstra-

ßen (mit Seitenstreifen ) 

Im Bereich der Stadt Beckum bestehen mehrere Radhauptrouten entlang der 

Hauptverkehrsstraßen mit markiertem Seitenstreifen und einer ähnlichen Stra-

ßenraumaufteilung, auf denen die Anforderungen an eine sichere und komfor-

table Radinfrastruktur nicht erfüllt werden. Radfahrende werden auf zu schmalen 

getrennten Geh- und Radwegen im Seitenraum oder trotz hoher Kfz-Belastung 

und zulässiger Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h im Mischverkehr geführt.  

Auf Grundlage einer stichpunktartigen (nicht repräsentativen) Erhebung am Mitt-

woch, den 22.04.2020 gegen 15 Uhr und den Rückmeldungen aus dem Beteili-

gungsverfahren, wurden die Seitenstreifen zusätzlich in Abschnitte mit unter-

schiedlichen Auslastungen der Parkplätze kategorisiert (vergleiche Abbildung 23). 

 

Abbildung 23: Ein- und Ausfallstraßen in Beckum (mit Seitenstreifen)  

 

Um die Verbindungen zwischen den Stadtteilen zu stärken und den Komfort und  

die Verkehrssicherheit für den Radverkehr zu erhöhen, sollte die Anpassung die-

ser Straßenräume an zeitgemäße Anforderungen vorgenommen werden. 

Die empfohlenen Varianten zur Aufteilung werden anhand der Neubeckumer 

Straße beispielhaft dargestellt (siehe Kapitel 8.1.1 ab Seite 54). Diese dient als 

Modell  für die Ahlener Straße, die Vorhelmer Straße, die Oelder Straße und die 

Stromberger Straße. Die konkrete Ausgestaltung der Ausfallstraßen ist nach den 

individuellen örtlichen Gegebenheiten zu planen. 

Für die Hammer Straße werden aufgrund der abweichenden Ausgangslage ge-

sonderte Varianten zur Neuaufteilung des Straßenraums empfohlen (vergleiche 

Kapitel 8.1.2 auf Seite 58) 

Geringere Auslastung der Parkplätze 

Höhere Auslastung der Parkplätze 

Sonderfall Hammer Straße 






















































































































































